
Schule geht auf  
den Bauernhof

Das erlebnisreiche Lernprogramm  

für allgemeinbildende Schulen 

in Bayern

www.erlebnis-bauernhof.bayern.de

Lernen. Erleben. 

Aktiv sein.



Bayerische Schulkinder profitieren 
vom Programm „Erlebnis Bauernhof“

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wer wüsste besser als Sie, dass Lernen durch prak-
tisches Tun und eigenes Erleben am effektivsten ge-
schieht und dass Lerninhalte so dauerhaft im Ge dächtnis 
bleiben. Das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten bietet deshalb in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staats ministerium 
für Unterricht und Kultus (StMUK) Schulkindern ein be-
sonderes Programm an: „Erlebnis Bauernhof“.

Schülerinnen und Schüler erfahren dabei auf einem Bau-
ernhof, wie unsere Landwirtschaft funktioniert und unse-
re Lebensmittel erzeugt werden. Dies fördert die Wert-
schätzung für Lebensmittel und das Verständnis für Um-
welt und Natur. Beim aktiven Lernen mit allen Sinnen 
wachsen die Kinder über sich hinaus und es werden All-
tagskompetenzen gefördert. „Erlebnis Bauernhof“ ist 
ein anerkannter Partner des StMUK-Konzepts „Schule 
fürs Leben“.

Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten



Außerschulisches Lernen in authentischer Umgebung 
unterstützt Sie dabei, die im Lehrplan ausgewiesenen 
Kompetenzerwartungen zu erreichen. 

Beispiele für Lernprogramme mit Lehrplanbezug:
 ¨ „Was sind unsere Lebensmittel wert?“ 
 ¨ „Vom Korn zum Brot“
 ¨ „Unser Boden - Leben pur!“
 ¨ „Unser Bauernhof als Energielieferant“
 ¨ „Vom Ei zum Huhn“
 ¨ „Landwirtschaft heute“ 
 ¨ „Von der Milch zu Butter und Käse“ 
 ¨ „Obst ernten von der Streuobstwiese“

Was vermittelt  
„Erlebnis Bauernhof“?



Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen  
2, 3 und 4 an Grundschulen, alle Jahrgangsstu fen an 
 Förderschulen und alle Deutschklassen sowie die Jahr-
gangsstufen 5 - 10 an Mittelschulen, Realschulen, Wirt-
schaftsschulen und Gymnasien in Bayern können ein-
mal kostenfrei am Programm „Erlebnis Bauernhof“ 
teilnehmen.

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten übernimmt die Vergütung des Betriebs, 
nicht jedoch die Fahrtkosten.

Wer darf am Programm teilnehmen?  
Und was kostet das?

„Erlebnis Bauernhof“ fördert lebensnahe, wichtige  
Kompeten zen, wie sie im Lehr planPLUS gefordert  
wer den, z. B.:

 ¨ Fragen stellen,
 ¨ kommunizieren und präsentieren,
 ¨ eigen ständig und mit anderen zusammen erarbeiten,
 ¨ reflektieren und bewerten,
 ¨ erkennen und verstehen,
 ¨ aktiv handeln und umsetzen.

Welche Kompetenzen fördert das  
Programm „Erlebnis Bauernhof“?



Unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de erhalten 
Sie alle notwendigen Informationen. Sie können sich 
je nach gewünschtem Lernprogramm einen Bauern-
hof in Ihrer Nähe aussuchen. 

Die Lernprogramme sind von qualifizierten Bäuerin- 
 nen und Bauern für 3 bis 4 Schulstun den konzipiert.  
Eine Teilnahme ist ganzjährig möglich.

Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter: 
www.stmelf.bayern.de/aemter

Wer bietet „Erlebnis Bauernhof“ an?

6. Klasse Gymnasium auf dem Bauernhof 
Lernprogramm „Die Kartoffel - vom Acker auf den Teller“
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